
 

 
 

40. öffentliche Sitzung des Erbentages  
 

Sitzungstag: Sitzungstag: Sitzungsort: Sitzungsdauer: 

22. März 2018  19. Dezember 2018 Feuerwehr-Gerätehaus 17:15 – 18:55 Uhr 

Dormagen-Zons, Deichstraße 30     Gesamtdauer 19.12.  

 

N i e d e r s c h r i f t 

ENTWURF 

 

Anwesend vom Erbentag  - 13 stimmberechtigte Mitglieder: 

Rosemarie Albrecht, Brigitte Bauers, Martin Bauers, Hans-Josef Berchem, Peter-Josef Cla-

ßen, Thomas Gruteser, Erik Heinen, Max-Josef Kallen, Klaus Kleinalstede, Klaus Kühn, Hu-

bert Mux, Ronald Meyer und Adolf-Robert Pamatat 

 

Entschuldigt: Wilfried Bordelius 
 

Anwesend vom Deichamt: 

Joachim Fischer (Deichgräf), Winfried Kiebel, Jan Peters 

 

 

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Erbentags 

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 

3. Feststellung der Tagesordnung 

4. Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 39. Erbentages (26.10.2018) 

5. Mitunterzeichnung der heutigen Sitzungsniederschrift, Vorschlag aufgrund der bishe-

rigen Praxis: Martin Bauers 

6. Bericht Deichamt 

7. Genehmigungsplanung 

8. AK Deichpflege und Ökologie 

9. Deichsicherheit 

10. Bericht Hochwasser-Übung 

11. AK Recht und Finanzen: Erbentagswahl 2019 

12. Verschiedenes 

 

Top 1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung 

Deichgräf Fischer heißt die vorgenannten Erbentagsmitglieder und Deichamtskollegen, die 

Besucher und die Vertreter der Presse herzlich willkommen. 

 

TOP 2   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit 

Deichgräf Fischer stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgte 

 

Deichgräf Fischer stellt fest: 13 Erbentagsmitglieder sind anwesend, die Beschlussfähigkeit 

ist gegeben. 
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TOP 3  Genehmigung der Tagesordnung 

Der Deichgräf weist auf die geänderte Tagesordnung gegenüber der Einladung hin. 

Damit ist der Erbentag einverstanden. 
 

 

TOP 4 Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 39. ET (26.10.2018) 

Es bestanden keine Einwände gegen die Niederschrift. 
 
 

TOP 5 Mitunterzeichnung der heutigen Sitzungsniederschrift 

 Vorschlag aufgrund der bisherigen Praxis: Martin Bauers 

Der Erbentag ist mit Martin Bauers als Mitunterzeichnerin einverstanden. 
 

TOP 6  Bericht Deichamt 

Über das Gespräch bei der BezReg. am 4.12.2018 wurde ein Gedächtnisprotokoll erstellt 
und an den Erbentag und das Deichamt versandt.  

Von Ministerin Heinen-Esser liegt noch keine Antwort auf das Schreiben des DV vom 
17.09.2018 vor. 

Die Überplanung von Abschnitt PA 2/3 wird gegen Ende Februar 2019 fertig gestellt sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

TOP 7  Genehmigungsplanung 

Der Deichgräf trug folgende Punkte  vor, die für die Entscheidung zur Abgabe der Planun-
terlagen zu berücksichtigen sind: 

1. Seit 28.09.2017 liegt eine verfahrenstaugliche Genehmigungsplanung vor. 
2. Ab diesem Zeitpunkt sind 1 ¼ Jahre vergangen, in denen eine Steigerung des Bau-

preisindexes von über 4 %/Jahr zu verzeichnen war.  
3. Hochgerechnet auf den Kostenvoranschlag von ca. 100 Mio€ ist das eine Kosten-

steigerung von 5 Mio€. Jede weitere Verzögerung der Abgabe der Genehmigungs-
planung ergibt eine Kostensteigerung um 1 Mio€/ ¼ Jahr. 

4. Es spricht nichts dagegen, die Genehmigungsplanung abzugeben und Änderungen 
im Genehmigungsverfahren zu behandeln. 

Der Deichgräf stellt drei Möglichkeiten vor, die Genehmigungsplanung zur Genehmigung 
bei der BezReg. einzureichen: 

1. Sofortige Abgabe der gesamten Genehmigungsplanung, wobei auf mögliche Ände-
rungen im Genehmigungsverfahren bei der Abgabe hingewiesen werden sollte. Der 
Vorteil liegt darin, dass sie Planung von der BezReg. wegen Unvollständigkeit nicht 
zurückgegeben wird und keine weitere Baukostensteigerung aus Zeitverzug eintritt. 

2. Sofortige Abgabe der Genehmigungsplanung ohne den PA 8 (uct), Diese Lösung 
bürgt die Gefahr, dass die Genehmigungsplanung von der BezReg. wegen Unvoll-
ständigkeit zurückgegeben wird und eine weitere Baukostensteigerung aus Zeitver-
zug eintritt. 

3. Sofortige Abgabe der Genehmigungsplanung ohne die PA 8 (uct) und 9 (Leitdeich-
kopf). Diese Lösung bürgt ebenfalls die Gefahr, dass die Genehmigungsplanung von 
der BezReg. wegen Unvollständigkeit zurückgegeben wird und eine weitere Baukos-
tensteigerung aus Zeitverzug eintritt. 
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Zum PA 8 gab es neue Erkenntnisse. Der Planfeststellungsbeschluss vom 19.12.1996 „zur 
Deichsanierung in Zons-Stürzelberg zwischen Rheinstrom-km 717,8 und 726,0 linkes Ufer“ 
endet vor dem heutigen uct-Gelände. Dies lässt den Schluss zu, dass das uct-Gelände als 
nicht zugehörig zum Deichverband gewertet wurde. In der Sitzung wurde der Verdacht ge-
äußert, ob es sich nicht bei der vorgenommenen Erhöhung der Schwergewichtsmauer nicht 
um einen Schwarzbau gehandelt habe, d. h. ohne behördliche Genehmigung. 

Zum PA 9 verwies Franz Bauers auf zwei Umstände, die der vorliegenden Planung entge-
gen stehen. Zum einen sieht das Karlsruher Gutachten keine massive Ausbildung des Leit-
deichkopfes vor; zum anderen ergeben sich auf der hoch aufgelösten Topografie Rinnen auf 
der Oberfläche, in die keine Leitdeichverlängerung gelegt werden sollte. Dieses wichtige 
Argument sollte bei der Überdenkung der vorliegenden Planung berücksichtigt werde. Es 
wurde vorgeschlagen, Prof. Schüttrumpf zu beauftragen, um die Lage des Leitdeichkopfes 
zu überprüfen. 

In der anschließenden Diskussion wurde das Ergebnis aus der Diskussion vom Vortag favo-
risiert, nur die Planung der PA 1 bis 7 abzugeben.   

Der vom Deichgräf nochmals vorgetragenen Hinweis, dass bei einer unvollständigen Abga-
be der Genehmigungsplanung (Große Lösung) die BezReg., wie angekündigt,                                                                               
die Unterlagen zurückgeben wird.  

Es wurde folgender Beschluss gefasst: 

Das Deichamt wird beauftragt,  

die Genehmigungsplanung ohne PA 8 (uct) und ohne PA 9 (Leitdeichkopf) bei der Be-
zirksregierung Düsseldorf einzureichen mit dem Hinweis,  

dass der PA 8 geplant vorliegt und dann abgegeben wird, wenn der Deichverantwort-
liche für diesen Planungsabschnitt festgestellt ist und 

dass der PA 9 derzeit noch behandelt wird. 

Abstimmungsergebnis: 12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung. 

Der Deichgräf wies darauf hin, dass für die Abgabe der Genehmigungsplanung in der be-
schlossenen Form die Genehmigungsplanung ohne PA8 und ohne PA 9 textlich überarbei-
tet werden muss. Hierfür fallen Planungskosten an, die nicht bezuschussungsfähig sind. 

 

TOP 8 AK Deichpflege und Ökologie 

Der AK Deichpflege hat eine Arbeitsgruppe unter Führung von Winfried Kiebel beauftragt 
eine Ausschreibung für eine Maschinen-Mahd bis Ende Januar 2019 zu erstellen. Schafs-
beweidung soll nur an geeigneten Deichabschnitten nach Zustimmung des Deichamtes 
möglich sein. 

 

TOP 9  Deichsicherheit 

Eine anlassbezogene Kontrolle der Unterhaltung der Deichnarbe der Zonser Deiche durch 
die Bezirksregierung ergab keinen Handlungsbedarf. 

Am Ende einer Begehung mit Herrn Thomas Braun von der Biologischen Station empfahl 
Herrn Braun, den Deich vorerst in Ruhe zu lassen. 

Martin Bauers kritisierte, dass am Schießstand noch gemähtes Gras liegt.  

Das Deichamt wird sich um die Beseitigung kümmern. 
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TOP 10   Hochwasserschutzübung am 27.10.2018 

Es wurden die Deichtore 1 (Wolf) und 5 (Grind) doppelwandig aufgebaut, um die Wasser-
dichtigkeit zu testen. Dabei wurden Wandunebenheiten und Sohlunebenheiten festgestellt, 
die einen wasserdichten Anschluss nur bedingt erlaubten. Beim Befüllen zeigten sich Un-
dichtigkeiten an den Stützenfüßen, so dass der Befülltest abgebrochen werden musste. 
Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel sind eingeleitet. Es ist erforderlich danach den 
abgebrochenen Test zu wiederholen. 

 

TOP 11 AK Recht und  Finanzen 

Der Arbeitskreis befasst sich derzeit mit der Durchführung der Wahl zum Erbentag. Der ur-
sprüngliche geplante Termin für die Erbentagswahl am 23. Februar 2019 kann nicht reali-
siert werden, da die zuvor vorgesehene Überarbeitung der Satzung nicht mehr rechtzeitig 
von der BezReg. geprüft und im Amtsblatt veröffentlicht werden kann. 

Als neuer Termin wurde der 7. April 2019 festgelegt. Es wird nur die Satzung bearbeitet, die 
Veranlagungsregel sollen nach der Erbentagswahl folgen. 

 

TOP 12   Verschiedenes  

Eine außerordentlich Erbentagssitzung zur Vorstellung der Ergebnisse von Prof. Dr.-Ing. 
Schüttrumpf ist für Montag 14. Januar 2019 in der Feuerwache Zons geplant. 

 

2. Januar 2019 
 

 

 

Joachim Fischer    Martin Bauers 

Deichgräf, Schriftführer   Mitglied des Erbentages 

 

Sitzungstag: 


